SATZUNGEN DES VEREINS DER DIPLOM-INGENIEURE

DER WILDBACH- UND LAWINENVERBAUUNG ÖSTERREICHS

§ 1   Name und Sitz

Der Verein führt den Namen „Verein der Diplom-Ingenieure der Wildbach- und Lawinenverbauung Österreichs“. Sitz des Vereins ist der jeweilige Dienstort der Präsidentin  / des Präsidenten. Der Verein erstreckt seine Tätigkeit auf das gesamte Gebiet der Republik Österreich. 
§ 2   Zweck des Vereins

Der Verein, dessen Tätigkeit nicht auf Gewinn gerichtet ist, bezweckt den Zusammenschluss der in Österreich auf dem Gebiet der Wildbach- und Lawinenverbauung hauptberuflich tätigen Akademikerinnen und Akademiker
1. zur Förderung der beruflichen Aus- und Fortbildung sowie zur gegenseitigen Vermittlung von wissenschaftlichen Forschungsergebnissen und praktischen Erfahrungen

2. zur Wahrung und Förderung der Interessen seiner Mitglieder

3. zur Pflege des Zusammengehörigkeitsgefühls und der menschlichen Kontakte der Mitglieder untereinander

Der Verein ist parteipolitisch ungebunden.

§ 3   Als Mittel zur Erreichung des Vereinszweckes dienen
1. Vorsprachen bei den zuständigen Stellen oder Vertretungskörperschaften in Angelegenheiten der gesamten oder einzelner Vereinsmitglieder,
2. Verfassung und Überreichung von Positionspapieren und Mitarbeit bei der Erstellung von Entscheidungsgrundlagen im Sinne des Vereinszweckes,
3. Herausgabe interner Mitteilungen sowie von Fachpublikationen,
4. Abhaltung von Studienreisen, Exkursionen, Vorträgen und Versammlungen,
5. Anschluss an adäquate Vereinigungen bzw. Dachorganisationen,
6. Sonstige zur Erreichung des Vereinszweckes geeignete Maßnahmen und Einrichtungen.
§ 4   Finanzielle Mittel des Vereins
Die zur Erreichung des Vereinszweckes erforderlichen Geldmittel  werden aufgebracht:
1. durch die Mitgliedsbeiträge der zur Zahlung verpflichteten Vereinsmitglieder

2. durch Subventionen, Spenden und sonstige Zuwendungen

Die Verwendung der aufgebrachten Geldmittel für andere als für Vereinszwecke (§ 2) ist unzulässig.

§ 5   Mitgliedschaft

Es gibt nachstehende Arten der Mitgliedschaft zum Verein der Diplom-Ingenieure der Wildbach- und Lawinenverbauung Österreichs:

1. ordentliche Mitglieder

2. Ehrenmitglieder

3. außerordentliche Mitglieder

4. korrespondierende Mitglieder

Die Aufnahme eines Mitgliedes ist in den internen Mitteilungen zu verlautbaren.
zu 1)

Ordentliche Mitglieder können werden

a) Akademikerinnen und Akademiker des Forsttechnischen Dienstes für Wildbach- und Lawinenverbauung, 

b) Akademikerinnen und Akademiker des Institutes für Naturgefahren und Waldgrenzregionen am Bundesforschungs- und Ausbildungszentrum für Wald, Naturgefahren und Landschaft (BFW) und des Institutes für Alpine Naturgefahren an der Universität für Bodenkultur und deren allfälliger Nachfolgeorganisationen, 
c) Akademikerinnen und Akademiker im öffentlichen Dienst, die in Österreich auf dem Gebiet des Schutzes vor Naturgefahren (Wildbäche, Lawinen, Erosion) tätig sind und dem Dienstzweig beruflich nahe stehen,

im aktiven Dienst als auch im Ruhestand. 
Die Aufnahme zum ordentlichen Mitglied erfolgt über schriftliches Ansuchen an den Vereinsvorstand. Im Falle lit. a und b entscheidet der Vorstand über die Aufnahme. Die Entscheidung über die Aufnahme gem. lit. c obliegt nach eingehender Prüfung der Vereinsleitung, welche mit einfacher Mehrheit zu entscheiden hat. Die Aufnahme kann ohne Angabe von Gründen verweigert werden.
zu 2)

Zu Ehrenmitgliedern können Persönlichkeiten gewählt werden, die sich besondere Verdienste um die Erreichung der Vereinszwecke oder um die Wildbach- und Lawinenverbauung Österreichs im Allgemeinen erworben haben; sie dürfen jedoch nicht dem aktiven Dienststand der Wildbach- und Lawinenverbauung angehören.

Die Verleihung der Ehrenmitgliedschaft erfolgt über Antrag des ständigen Wahlausschusses auf Beschluss der Hauptversammlung mit 2/3 Mehrheit der abgegebenen Stimmen.

zu 3)

Außerordentliche Mitglieder können werden:

Akademikerinnen und Akademiker die in Österreich auf dem Gebiet Schutz vor Naturgefahren tätig sind und dem Dienstzweig beruflich nahe stehen. 

Die Aufnahme als außerordentliches Mitglied erfolgt in gleicher Weise wie diejenige eines ordentlichen Mitgliedes gem. lit c. 
zu 4)

Korrespondierende Mitglieder  können Personen werden, die die Voraussetzungen für die ordentliche oder außerordentliche Mitgliedschaft nicht erfüllen, mit denen aber fachliche Kontakte sowohl wissenschaftlicher als aus praktischer Natur gepflegt werden sollen.

Die Wahl zum korrespondierenden Mitglied erfolgt über Ansuchen des Bewerbers oder über Vorschlag eines oder mehrerer Vereinsmitglieder mit Beschluß der Hauptversammlung mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen.

§ 6   Rechte der Mitglieder

Den ordentlichen Mitgliedern und Ehrenmitgliedern stehen nachstehende Rechte zu:

1. das Recht zur Teilnahme an allen Vereinsveranstaltungen und das Recht der Inanspruchnahme aller gemäß Vereinszweck vorhandener Einrichtungen

2. das Stimmrecht sowie das aktive und passive Wahlrecht bei der Hauptversammlung

3. das Recht, vom Vorstand bei der Jahreshauptversammlung über die Tätigkeit und finanzielle Gebarung des Vereins informiert zu werden

4. das Recht zur Stellung von Anträgen an die Hauptversammlung entweder persönlich oder im Wege über die Vereinsgruppe

5. das Recht, Statuten ausgefolgt zu bekommen

6. das Recht zum unentgeltlichen Bezug der Zeitschrift
Den außerordentlichen Mitgliedern stehen nachstehende Rechte zu:

1. das Recht zur Teilnahme an allen Vereinsveranstaltungen und das Recht der Inanspruchnahme aller gemäß Vereinszweck vorhandener Einrichtungen

2. das Recht, vom Vorstand bei der Jahreshauptversammlung über die Tätigkeit und finanzielle Gebarung des Vereins informiert zu werden.

3. das Recht zur Stellung von Anträgen an die Hauptversammlung im Wege über die Vereinsgruppe

4. das Recht, Statuten ausgefolgt zu bekommen

5. das Recht zum unentgeltlichen Bezug der Zeitschrift

Den korrespondierenden Mitgliedern stehen nachstehende Rechte zu:

1. das Recht zur Teilnahme an allen Vereinsveranstaltungen und das Recht der Inanspruchnahme aller gemäß Vereinszweck vorhandener Einrichtungen

2. das Recht, vom Vorstand bei der Jahreshauptversammlung über die Tätigkeit und finanzielle Gebarung des Vereins informiert zu werden.

3. das Recht, Statuten ausgefolgt zu bekommen

4. das Recht zum unentgeltlichen Bezug der Zeitschrift

§ 7   Pflichten der Mitglieder

Die Pflichten der Mitglieder sind:

1. Förderung des Vereinszweckes

2. Befolgung der Satzungen und der Geschäftsordnung des Vereins sowie der Beschlüsse der Hauptversammlung und der gewählten Organe

3. gewissenhafte Erfüllung eines angenommenen Amtes

4. Entrichtung des jeweils ordnungsgemäß festgesetzten Mitgliedsbeitrages.

Ehrenmitglieder sind von der Pflicht 4) entbunden.

Außerordentliche Mitglieder sind von der Pflicht 3) entbunden.

Korrespondierende Mitglieder sind von der Pflicht 3) und 4) entbunden. 
§ 8    Beendigung der Mitgliedschaft

Die Beendigung der Mitgliedschaft tritt ein

1. durch Austritt

Der Austritt kann rechtsgültig nur mit eingeschriebenem Brief an den Vereinsvorstand angezeigt werden, die Beitragspflicht für das laufende Kalenderjahr bleibt jedoch aufrecht.

2. durch Ausschluss
Der Ausschluss eines Mitgliedes erfolgt durch den Vorstand und kann nur bei Vorliegen nachstehender Gründe erfolgen:

a) wenn das Verhalten eines Mitgliedes den Vereinsinteressen zuwiderläuft

b) wenn die Vereinsdisziplin vorsätzlich verletzt wurde

c) wenn die Zahlung der Beiträge trotz dreimaliger Mahnung nicht erfolgt

3. durch den Wegfall der Voraussetzungen für die Mitgliedschaft

4. durch den Tod.

Die Aberkennung der Ehrenmitgliedschaft und der korrespondierenden Mitgliedschaft kann nur durch die Hauptversammlung mit 2/3 Mehrheit der abgegebenen Stimmen erfolgen, ansonsten genügt für die Aberkennung der Mitgliedschaft die einfache Mehrheit.

Bei Änderung der Voraussetzung der Mitgliedschaft ist eine Überführung in eine andere Art derselben möglich (z.B.Überführung von der außerordentlichen in eine ordentliche Mitgliedschaft). Die Überleitung erfolgt durch die Vereinsleitung. 
Änderungen in der Mitgliedschaft sind in den internen Mitteilungen zu verlautbaren. 
§ 9    Gliederung des Vereins
Der Verein gliedert sich in Vereinsgruppen.
Die Mitglieder im örtlichen Wirkungsbereich einer Sektion des Forsttechnischen Dienstes für Wildbach- und Lawinenverbauung bilden eine Vereinsgruppe. Ebenso bilden die Mitglieder aus dem Dienststande des für Wildbach- und Lawinenverbauung zuständigen Bundes​ministeriums eine Vereinsgruppe. Mit Hauptversammlungsbeschluss können je nach Bedarf weitere Vereinsgruppen gebildet werden. Die korrespondierenden Mitglieder sind dem Verein nicht über eine Vereinsgruppe, sondern direkt angegliedert.

§ 10    Organe des Vereins
Organe des Vereins sind

1. die Präsidentin / der Präsident
2. der Vereinsvorstand

3. die Vereinsleitung

4. die Technische Referentin / der Technische Referent

5. der Ständige Wahlausschuss
6. die Hauptversammlung

7. die Rechnungsprüfer

8. das Schiedsgericht

Über Vorschlag des Ständigen Wahlausschusses können mit Beschluss der Hauptversammlung weitere Organe eingesetzt werden.

Die Tätigkeit in den Organen des Vereins erfolgt ehrenamtlich. Den Mitgliedern des Vereinsvorstandes und der Vereinsleitung steht aber der Ersatz ihrer Barauslagen zu.

§ 11    Präsidentin / Präsident
a) Die Präsidentin oder der Präsident führt die laufenden Geschäfte des Vereins, vertritt den Verein nach außen, führt den Vorsitz im Vereinsvorstand, in der Vereinsleitung und in der Hauptversammlung.

b) Die Präsidentin / der Präsident des Vereins wird jährlich anlässlich der ordentlichen Haupt-versammlung über Vorschlag des Ständigen Wahlausschusses gewählt. 

§ 12    Vereinsvorstand

a) Der Vereinsvorstand besteht aus vier Mitgliedern, und zwar aus  der Präsidentin / dem Präsidenten, der Vizepräsidentin / dem Vizepräsidenten, der Schriftführerin oder dem Schriftführer und der Rechnungsführerin oder dem Rechnungsführer.

b) Die Vizepräsidentin oder der Vizepräsident, Schriftführerin oder Schriftführer und Rechnungsführerin oder Rechnungsführer werden über Vorschlag der Präsidentin / des Präsidenten von der Hauptversammlung mit einfacher Stimmenmehrheit für ein Vereinsjahr gewählt. Die Rechnungsführerin / der Rechnungsführer darf das Amt der Vizepräsidentin / des Vizepräsidenten nicht ausüben.
c) Bei vorzeitigem Ausscheiden eines Vorstandsmitgliedes kann  die Präsidentin / der Präsident   für die Zeit bis zur nächsten Hauptversammlung ein ordentliches Vereinsmitglied in den Vorstand kooptieren.

d) Dem Vereinsvorstand obliegt: 
· die satzungsgemäße Wahrung der Interessen der Mitglieder,
· die Durchführung der Beschlüsse der Hauptversammlung,
· die Verfassung und Überreichung von Positionspapieren  und die Mitarbeit bei der Erstellung von Entscheidungsgrundlagen im Sinne des Vereinszweckes ,
· die Herstellung und Aufrechterhaltung von Verbindungen mit anderen Vereinigungen im Interesse  des Vereinszweckes,
· die Vorlage von Tätigkeits- und Rechnungsberichten,
· die ordnungsgemäße und sparsame Verwaltung des Vereinsvermögens,
· die Erarbeitung von Zielvorstellungen der beruflichen Aus- und Fortbildung im Einvernehmen mit der Vereinsleitung und der Technischen Referentin / dem Technischen Referenten.

§ 13    Vereinsleitung

a) Die Vereinsleitung besteht aus dem Vereinsvorstand und den Vertrauenspersonen der einzelnen Vereinsgruppen sowie der Technischen Referentin / dem Technischen Referenten.

b) Die Vertrauensperson jeder einzelnen Vereinsgruppe wird alljährlich von den ordentlichen Mitgliedern der Vereinsgruppe gewählt. Das Wahlergebnis ist dem Vereinsvorstand schriftlich mitzuteilen. Wenn von den ordentlichen Mitgliedern der Vereinsgruppe nicht anders bestimmt, fungiert die vorangegangene Vertrauensperson automatisch als Vertrauensperson-Stellvertreterin oder Vertrauensperson-Stellvertreter.

c) Der Vereinsleitung obliegt

· die Vorbereitung, insbesonders die Zusammenfassung der rechtzeitig eingebrachten Anträge an die Hauptversammlung,
· die Beratung und Beschlussfassung von Angelegenheiten, die der Vereinsleitung von der Hauptversammlung zugewiesen wurden,
· die Behandlung von Angelegenheiten, die von der Hälfte der Leitungsmitglieder oder vom Vereinsvorstand gewünscht werden,
· der Beschluss über die Einleitung eines Schiedsgerichtsverfahrens.
d) Die Sitzungen der Vereinsleitung sind mindestens zwei Wochen vorher von der Präsidentin / des Präsidenten unter Bekanntgabe der Tagesordnung einzuberufen. Die Einberufung erfolgt entweder auf Grund der Satzungen (z.B. Vorbereitung der Hauptversammlung) oder auf Grund eines Beschlusses des Vereinsvorstandes. Eine Sitzung der Vereinsleitung ist aber auch einzuberufen, wenn dies mehr als die Hälfte der ordentlichen Mitglieder oder der Leitungsmitglieder verlangen. Die Vereinsleitung ist bei Anwesenheit von mindestens zwei Mitgliedern des Vereinsvorstandes sowie jener Zahl von Vertrauenspersonen, die 2/3 der Vereinsmitglieder repräsentieren, beschlussfähig. Die Abstimmungen erfolgen mit einfacher Stimmenmehrheit, wobei die Präsidentin / der Präsident  mit abstimmt. Bei Stimmengleichheit entscheidet die  Präsidentin / der Präsident. Beschlüsse der Vereinsleitung können auch schriftlich im Umlaufwege herbeigeführt werden.

§ 14   Technische Referentin oder  Technischer Referent

a) Die Technische Referentin oder der Technische Referent wird über eigene Bewerbung oder über Vorschlag des ständigen Wahlausschusses mit einfacher Stimmenmehrheit bei der Hauptversammlung gewählt.

b) Der Technischen Referentin oder dem Technischen Referenten obliegt die Herausgabe des  Journals, die Organisation von Studienreisen sowie sonstiger fachlicher Veranstaltungen und Aktivitäten. Hinsichtlich dieser Aufgaben hat die Technische Referentin oder der Technische Referent in grundsätzlicher Hinsicht das Einvernehmen mit dem Vereinsvorstand herzustellen.

§ 15    Ständiger Wahlausschuss
a) Die Vertrauenspersonen sämtlicher Vereinsgruppen bilden den Ständigen  Wahlausschuss
b) Dem Ständigen Wahlausschuss obliegt

· die Ausarbeitung von Vorschlägen für die Wahl der Präsidentin / des Präsidenten und der Rechnungsprüfer

· der Vorschlag für die Einsetzung sonstiger Vereinsorgane und deren personelle Besetzung 

· das Vorschlagsrecht für die Ernennung von Ehrenmitgliedern

c) Der Ständige Wahlausschuss wird von der an Jahren ältesten Vertrauensperson einberufen. Die Beschlussfähigkeit ist bei Anwesenheit von 2/3 aller Vertrauenspersonen gegeben. Die Abstimmungen im Ständigen Wahlausschuss erfolgen mit einfacher Stimmenmehrheit.

§ 16    Hauptversammlung

a) Die Hauptversammlung ist die „Mitgliederversammlung“ im Sinne des Vereinsgesetzes 2002. 

b) Eine ordentliche Hauptversammlung findet alljährlich statt. Ort und Zeitraum werden von der vorherigen Hauptversammlung oder vom Vereinsvorstand festgelegt.
c) Eine außerordentliche Hauptversammlung findet
· auf Beschluss des Vereinsvorstandes oder der ordentlichen Hauptversammlung,

· auf schriftlichen Antrag von mindestens einem Zehntel der Mitglieder,

· auf Verlangen der Rechnungsprüfer (§ 21 Abs. 5 erster Satz VereinsG) oder  
· auf Beschluss der/eines Rechnungsprüfer/s (§ 21 Abs. 5 zweiter Satz VereinsG) 
binnen sechs (lt. Musterstatuten: vier) Wochen statt. 
Ebenso ist eine außerordentliche Hauptversammlung bei Rücktritt des gesamten Vorstandes durch der an Jahren ältesten Vertrauensperson einzuberufen.

d) Aufgaben der Hauptversammlung:

· Entgegennahme und Genehmigung des Rechenschaftsberichtes und des Rechnungsabschlusses unter Einbindung der Rechnungsprüfer

· Entlastung des Vereinsvorstandes auf Antrag der Rechnungsprüfer

· Wahl des Vereinsvorstandes, der Rechnungsprüfer und der Referenten

· Festsetzung der Mitgliedsbeiträge

· Beratung und Abstimmung über die eingebrachten Anträge

· Beschlussfassung über Satzungsänderungen und die Vereinsauflösung

· Beratung und Abstimmung über die Geschäftsordnung

· Verleihung und Aberkennung der Ehrenmitgliedschaft, Wahl von korrespondierenden Mitgliedern und Aberkennung einer korrespondierenden Mitgliedschaft
· Festsetzung von Zeitpunkt und Ort der nächsten ordentlichen Hauptversammlung

· Entscheidung über Berufungen gegen Schiedsgerichtsurteile

e) Die Einberufung einer ordentlichen oder außerordentlichen Hauptversammlung erfolgt durch den Vereinsvorstand (§ 16 Abs. b und § 16 Abs. c Zeilen 2-4), durch die/einen Rechnungsprüfer (§ 16 Abs. c Zeile 5) oder durch die an Jahren älteste Vertrauensperson (§ 16 Abs. c Zeile 7-8).  Mindestens vier Wochen vor dem Termin sind alle Mitglieder schriftlich einzuladen. Die Anberaumung der Hauptversammlung hat unter Angabe der Tagesordnung zu erfolgen. Die Einladung hat auch zu enthalten, dass Anträge an die Hauptversammlung dem Vereinsvorstand mindestens zwei Wochen vor der Hauptversammlung bekanntzugeben sind. Der Vereinsvorstand hat die rechtzeitig eingebrachten Anträge an die Vertrauenspersonen der einzelnen Vereinsgruppen weiterzuleiten, sodass diese spätestens acht Tage vor der Hauptversammlung dort einlangen.

f) Eine ordnungsgemäß einberufene Hauptversammlung ist ohne Rücksicht auf die Zahl der erschienenen Mitglieder beschlussfähig. Abwesende Mitglieder können sich rechtskräftig durch ihre Vertrauensperson vertreten lassen, die hiezu schriftlich zu bevollmächtigen ist.

g) Die Abstimmungen erfolgen – wenn in den Satzungen nichts anderes vorgesehen ist – mit einfacher Stimmenmehrheit. Die Präsidentin / der Präsident stimmt mit und entscheidet bei Stimmengleichheit.

§ 17    Rechnungsprüferin / Rechnungsprüfer
a) Die Hauptversammlung wählt alljährlich zwei Rechnungsprüfer; diese dürfen aber weder dem Vereinsvorstand noch der Vereinsleitung angehören.

b) Die Rechnungsprüfer haben die Finanzgebarung des Vereins auf die Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung und die statutengemäße Verwendung der Mittel zu prüfen, über das Ergebnis der Hauptversammlung zu berichten und die Entlastung des Vereinsvorstandes zu beantragen.

§ 18    Schiedsgericht

Das vereinsinterne Schiedsgericht dient zur Schlichtung von Streitigkeiten aus dem Vereinsverhältnis. Es ist eine „Schlichtungseinrichtung“ im Sinne des Vereinsgesetzes 2002 und kein Schiedsgericht nach den §§ 577 ff ZPO. 

Das Schiedsgericht besteht aus fünf Mitgliedern. Es wird derart gebildet, dass ein Streitteil dem Vorstand zwei Mitglieder als Schiedsrichter schriftlich namhaft macht. Über Aufforderung durch den Vorstand binnen sieben Tagen macht der andere Streitteil innerhalb von 14 Tagen seinerseits zwei Mitglieder des Schiedsgerichtes namhaft. Nach Verständigung durch den Vorstand innerhalb von sieben Tagen wählen die namhaft gemachten Schiedsrichter binnen weiterer 14 tage ein fünftes ordentliches Mitglied zur/zum Vorsitzenden des Schiedsgerichtes. Falls sich die Streitteile über die Person der / des Vorsitzenden nicht einigen können, bestimmt die Vereinsleitung die-/denselben. Ist die Vereinsleitung selbst einer der beiden Streitteile, so wird mangels Einigung der Schiedsrichter  die / der Vorsitzende  durch das Los bestimmt. Die Mitglieder des Schiedsgerichts dürfen keinem Organ – mit Ausnahme der Hauptversammlung angehören, dessen Tätigkeit Gegenstand der Streitigkeit ist. Kein an der Streitigkeit unmittelbar oder mittelbar beteiligtes Vereinsmitglied kann dem Schiedsgericht angehören. Die Ablehnung eines Mitgliedes wegen Befangenheit ist zulässig. Über das Vorliegen entscheidet die Vereinsleitung.

Das Schiedsgericht fällt seine Entscheidung nach Gewährung beiderseitigen Gehörs bei Anwesenheit aller seiner Mitglieder. Die Entscheidung ist an keine bestimmten Normen gebunden, sie erfolgt nach bestem Wissen und Gewissen. Die Beschlüsse sind auf Grund einfacher  Stimmenmehrheit zu fassen. Die / der  Vorsitzende  des Schiedsgerichtes stimmt mit, Stimmenthaltung ist unzulässig. Die Schiedsgerichtsentscheidungen sind vereinsintern gültig. 
§ 19   Geschäftsordnung

Einzelheiten über die Verwaltung des Vereins können in einer Geschäftsordnung, welche von der Hauptversammlung mit einfacher Mehrheit zu beschließen ist, geregelt werden.

§ 20   Satzungsänderungen

Eine Abänderung der Satzungen kann nur mit 2/3 Mehrheit der gültigen Stimmen in der Hauptversammlung beschlossen werden, wenn der beantragte Wortlaut spätestens 8 Tage vorher im Wege über die Vertrauenspersonen bzw. im Mitteilungsblatt bekanntgegeben worden ist.

§ 21   Vereinsauflösung

Der Beschluss zur Auflösung des Vereins kann nur über Antrag der Vereinsleitung, welcher mit 2/3 Mehrheit zu fassen ist, in der Hauptversammlung erfolgen. Er bedarf hiezu der 2/3 Mehrheit der gültigen Stimmen.

Falls die Auflösung des Vereins beschlossen wurde, ist von der Hauptversammlung auch über die Verwendung eines allfällig vorhandenen Vereinsvermögens zu entscheiden. Insbesondere hat sie einen Abwickler zu berufen und Beschluss darüber zu fassen, wem dieser das nach Abdeckung der Passiva verbleibende Vereinsvermögen zu übertragen hat. Dieses Vermögen ist entweder einem den Vereinszielen möglichst gleichen Zweck oder karitativen oder wissenschaftlichen Institutionen zuzuführen.
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